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 Veröffentlicht am 24.10.2001

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74 Abs2;

GewO 1994 §77 Abs1;

GewO 1994 §77 Abs2;

Rechtssatz

Das Verfahren zur Genehmigung einer gewerblichen Betriebsanlage ist ein projektbezogenes. Zu beurteilen sind nicht

die vom tatsächlichen Bestand und vom tatsächlichen Betrieb ausgehenden Belastungen der Umwelt, sondern jene,

die bei projektsgemäßer Errichtung und projektsgemäßem Betrieb zu erwarten sind (Hinweis E 25.11.1997,

97/04/0122).
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